
Hinweise: 

1. Elternzeit 

Nähere Informationen zur Elternzeit finden Sie in den §§ 12-15 der Urlaubsverordnung (UrlV), den 

Hinweisen zum Antrag auf Elternzeit (43-023) und in der Broschüre „Elternzeit“ des Bayerischen 

Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat (StMFLH). 

Besonderheit: 

Die vorzeitige Beendigung einer Elternzeit zur Inanspruchnahme der Mutterschutzfrist ist möglich 

(§13 Abs. 4 Satz 3 UrlV). 

Der schriftliche Antrag der Lehrkraft muss der Regierung vor dem Beginn der Mutterschutzfrist 

vorliegen. Eine rückwirkende Beendigung der Elternzeit ist nicht möglich. 

2. Zuordnung von Kindererziehungs- u. –pflegezeiten 

Bei der beamtenrechtlichen Versorgung werden Kindererziehungszeiten grundsätzlich der Mutter 

zugeordnet. 

Bei gemeinsamer Erziehung kann jedoch durch eine übereinstimmende und unwiderrufliche 

schriftliche Erklärung die Zuordnung von Kindererziehungszeiten auf den Vater erfolgen. Der Antrag 
ist formgebunden. 

Rückfragen zu diesem Themenbereich sind an die zuständige Behörde, das Landesamt für Finanzen, 

Bezügestelle Versorgung, Dienststelle Ansbach, zu stellen. Bei Wohnsitz außerhalb Schwabens bitten 

wir die Zuständigkeit über die Homepage des Landesamtes zu klären (evtl. Dienststellen München 

oder Regensburg). 

 

Das StMFLH hat die Personaldienststellen, unter Nachweisführung, verpflichtet, die Lehrkräfte im 

Beamtenverhältnis über die Zuordnung der Kindererziehungs- u. –pflegezeiten zu informieren. 

Hierfür hat die Regierung von Schwaben bzw. das Landesamt f. Finanzen auf Ihrer Homepage 

folgende Vordrucke hinterlegt: 
 

RvS   Erklärung über Aushändigung der Heftung (43-023b) 

 

LfF und RvS Erklärungsvordruck über die Zuordnung der Kindererziehungszeiten bei 

  gemeinsamer Erziehung 

 

LfF und RvS Merkblatt_Information über die Berücksichtigung von 

  Kindererziehungs- und –pflegezeiten in der Beamtenversorgung 

 

Sofern die Erziehungszeiten bei der Mutter berücksichtigt werden sollen, ist nichts weiter zu 
veranlassen. 

 

Beim Wunsch der Übertragung von Kindererziehungszeiten auf den Vater ist der ausgefüllte 

Vordruck „LfF_Erklärungsvordruck über die Zuordnung der Kindererziehungszeiten bei gemeinsamer 

Erziehung“  dem Schulamt, sowie dem LfF vorzulegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Vordrucke & Informationsmaterial: 

Die o.g. Vordrucke finden Sie im Internet unter: 

www.regierung.schwaben.bayern.de   �  Aufgaben - Schulen – Formulare 

www.lff.bayern.de/formularcenter  �  Besoldung 

 

Die Broschüre des StMFLH finden Sie unter: 

www.stmf.bayern.de  �  Service - Informationsbroschüren - Informationsbroschüren des 

Finanzministeriums - Elternzeit 

oder 
www.stmf.bayern.de  � Service - Themen - Öffentlicher Dienst - Informationen für Beschäftigte des 

Freistaats Bayern - Elternzeit 

 

Über die genannten Wege finden Sie auch andere wichtige Informationsbroschüren des StMFLH (z.B. 

Bayerisches Beihilferecht, das neue Dienstrecht in Bayern, die Teilhaberichtlinien oder Grundzüge 

der Beamtenversorgung). 

 

4. Folgende Unterlagen sind möglichst bald nach der Geburt (spätestens jedoch 7 Wochen vor 

Ablauf der Schutzfrist) dem Schulamt vorzulegen: 

 

a) Geburtsurkunde im Original  

b) Antrag auf Elternzeit Formular-Center RvS 

c) Erklärung über Aushändigung der Heftung Formular-Center RvS und LfF 

d) Evtl. Erklärungsvordruck über die Zuordnung der 

Kindererziehungszeiten bei gemeinsamer Erziehung 

Formular-Center RvS und LfF 

 

5. Folgende Unterlagen sind möglichst bald nach der Geburt (spätestens jedoch 7 Wochen vor 

Ablauf der Schutzfrist) dem Landesamt für Finanzen  

 (direkt – nicht über das Schulamt) vorzulegen: 

 

a) Geburtsurkunde im Original (seitlicher Vermerk: Vorlage bei der Kindergeldstelle) 

c) Erklärung über Aushändigung der Heftung Formular-Center RvS und LfF 

d) FOS-Erklärung  
(Erklärungen zum Bezug von familienbezogenen Leistungen, 

Familienzuschlag, Ortszuschlag, Sozialzuschlag) 

Formular-Center LfF 

e) Evtl. Antrag auf Kindergeld  Formular-Center LfF 

f) Evtl. Erklärungsvordruck über die Zuordnung der 
Kindererziehungszeiten bei gemeinsamer Erziehung 

Formular-Center RvS und LfF 

 

 


